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Voraussetzungen für Produkthaftung

Positive Haftungsvoraussetzungen:
Antwort auf 4 Fragen ist „ja“

Beweislast: potenziell Geschädigter

Negative Haftungsvoraussetzungen
Antwort auf 5 Fragen ist „ja“

Beweislast: Geklagter

Allgemeines
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Positive Haftungsvoraussetzungen

Positive Haftungsvoraussetzungen

1. Liegt ein Schaden vor?
2. Hat ein Produkt den Schaden verursacht?
3. Ist der Geklagte der Hersteller des Produktes?
4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?
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Positive Haftungsvoraussetzungen

1. Liegt ein Schaden vor?

• Körperverletzung

• Tötung

• Bestimmte Sachschäden

Kein relevanter Schaden sind z.B.:

• Bagatellsachschäden

• Sachschäden am Produkt selber

• Schäden an einer Sache, die nicht für den privaten 

Gebrauch bestimmt ist

• Vermögensschäden
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1. Liegt ein Schaden vor?

• Körperverletzung

• Tötung

• Bestimmte Sachschäden

Positive Haftungsvoraussetzungen

Richtlinie 2000/9/EG, Art. 1

Richtlinie 2000/9/EG

Richtlinie 2000/9/EG, Anhang II



5

O.I.T.A.F - Seminar 2012, Grenoble 925.04.2012 Michael Mathis

Positive Haftungsvoraussetzungen

2. Hat ein Produkt den Schaden verursacht?

Produkt:
• Bewegliche Sache

• Von Menschen hergestellt

• Inverkehrbringung

Kein Produkt:

• Generalrevision, aber…
• Dienstleistungen, z.B. Ingenieurberechnungen, aber…
• Unbewegliche Sachen, z.B. Grundstücke, Bauwerke, 

aber…
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Positive Haftungsvoraussetzungen

3. Ist der Geklagte der Hersteller des Produktes?

• Tatsächliche Hersteller

• Hersteller eines Teilprodukts

• Importeur/ Inverkehrbringer

• Quasi-Hersteller



6

O.I.T.A.F - Seminar 2012, Grenoble 1125.04.2012 Michael Mathis

Positive Haftungsvoraussetzungen

3. Ist der Geklagte der Hersteller des Produktes?
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Entwicklungsrisiko

• Konstruktionsrisiko

• Fabrikationsrisiko

• Instruktionsrisiko
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Entwicklungsrisiko:

Schäden, welche auf Gefahren zurückzuführen sind, 

die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 

Produktes nach dem damaligen Stand von 

Wissenschaft und Technik nicht erkennbar waren.
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Entwicklungsrisiko:

Richtlinie 2000/9/EG, Art. 10
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4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Entwicklungsrisiko:

Schäden, welche auf Gefahren zurückzuführen sind, 

die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 

Produktes nach dem damaligen Stand von 

Wissenschaft und Technik nicht erkennbar waren.

Positive Haftungsvoraussetzungen

Richtlinie 2000/9/EG, Art. 1
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Entwicklungsrisiko:

Schäden, welche auf Gefahren zurückzuführen sind, 

die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 

Produktes nach dem damaligen Stand von 

Wissenschaft und Technik nicht erkennbar waren.
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Entwicklungsrisiko:

Schäden, welche auf Gefahren zurückzuführen sind, 

die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 

Produktes nach dem damaligen Stand von 

Wissenschaft und Technik nicht erkennbar waren.
Richtlinie 2000/9/EG, Erwägung
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Positive Haftungsvoraussetzungen

• Entwicklungsfehler:

Schäden, welche auf Gefahren zurückzuführen sind, 

die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 

Produktes nach dem damaligen Stand von 

Wissenschaft und Technik nicht erkennbar waren.
Richtlinie 2000/9/EG

Richtlinie 2000/9/EG, Anhang II

Richtlinie 2000/9/EG, Anhang II
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Konstruktionsrisiko:

Zu berücksichtigen sind 

� Schwere der potentiellen Verletzung

� Wahrscheinlichkeit des Eintretens

� Abwägen Alternativkonstruktion
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Konstruktionsrisiko:

Zu berücksichtigen sind 

� Schwere der potentiellen Verletzung

� Wahrscheinlichkeit des Eintretens

� Abwägen AlternativkonstruktionRichtlinie 2000/9/EG
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Fabrikationsrisiko/ Montagerisiko

Dazu zählen unter anderem

� Materialverwechslung

� Materialverunreinigung

� Beschädigung während der Lagerung bzw. des 

Transportes

� Montagefehler

O.I.T.A.F - Seminar 2012, Grenoble 2225.04.2012 Michael Mathis

Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• InstruktionsfehlerRichtlinie 2000/9/EG, Anhang II
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Instruktionsfehler

Gefahr bei Berührung der Stromschienen

Schwere bis tödliche Verletzungen durch elektrischen 

Stromstoß möglich!

• Währen den Arbeiten Fremdspannung ausschalten

Warnhinweise auf dem Bauteil Warnhinweise im Bedienungs- und Instandhaltungshandbuch
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Instruktionsfehler
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?

• Instruktionsfehler
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Positive Haftungsvoraussetzungen

4. Hat ein Fehler des Produktes den Schaden verursacht?
Richtlinie 2000/9/EG

Richtlinie 2000/9/EG, Anhang IV

Richtlinie 2000/9/EG, Art. 7
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Negative Haftungsvoraussetzungen

Negative Haftungsvoraussetzungen

1. Wurde das Produkt in Verkehr gebracht?
2. Hatte das Produkt den Fehler bereits bei der 

Inverkehrsetzung?
3. Ist der Fehler auf zwingende Rechtsvorschriften 

zurückzuführen?
4. War der Fehler bei der Inverkehrbringung nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik erkennbar?
5. Ist der Anspruch verjährt?
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Negative Haftungsvoraussetzungen

1. Wurde das Produkt in Verkehr gebracht?
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Negative Haftungsvoraussetzungen

1. Wurde das Produkt in Verkehr gebracht?

Richtlinie 2000/9/EG, Art. 1
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Negative Haftungsvoraussetzungen

2. Hatte das Produkt den Fehler bereits bei der 
Inverkehrsetzung?

• Umfassende Aufzeichnungen notwendig wegen 

Beweislast

...zum Nachweis der sicheren Verwendung
des TS unter Berücksichtigung der grund-
legenden Anforderungen nach Anhang II 
der RL 2000/9/EG.

Techn. Dokumentation für 
benannte Stelle

Zahlen und Fakten (TS3.2):

- 389 Seiten Sicherheitsanalyse (A4)

- 162 Zeichnungen (A3)

- 677 Seiten Spezifikationen (A4)

- 195 Seiten Berechnungen (A4)

- 221 Seiten Betriebsanleitung (A4)

Gesamt: 1644 Seiten !!!
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Negative Haftungsvoraussetzungen

3. Ist der Fehler auf zwingende Rechtsvorschriften 
zurückzuführen?

• Keine Haftung, wenn Fehler durch zwingende 

Rechtsvorschriften vorgeschrieben wird
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Negative Haftungsvoraussetzungen

4. War der Fehler bei der Inverkehrbringung nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik erkennbar?

5. Ist der Anspruch verjährt?

• 3 Jahre nach Bekanntwerden des Schadens und

• 10 Jahre nach Inverkehrbringung des Produktes
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Fazit

Jeder Unfall ist einer zu viel!!!!

Das gemeinsame Ziel „unfallfreie 

Seilbahnen“ erfordert von allen 

Beteiligten Vernunft, 

Verantwortungsbewusstsein und 

Glaubwürdigkeit

und kann nur zusammen in einer 

Partnerschaft angestrebt werden!
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Michael Mathis

michael.mathis@garaventa.com


